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Nachstehend lesen Sie im Änderungsmodus (in Rot) die Aktualisierungen der BetrSichV in 
2016 zu den Fragen: 

• Ab wann muss die ZÜS das Explosionsschutz-Dokument prüfen? 
• Was bzw. in welchem Umfang hat die ZÜS die Prüfung durchzuführen? 
 
Weiterführende Infos in der Meldung vom 20.03.18 im -> Newsticker 

 

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) 

 
Vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49) 

zuletzt geändert durch Artikel 2 V vom 15.11.2016 (BGBl I S. 2549) 

 

Eingefügt wurde: 

 

§ 24  

Übergangsvorschriften 

(4) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.1 Satz 1 ist erstmals 6 Jahre nach der Prü-
fung vor der erstmaligen Inbetriebnahme durchzuführen. Bei Anlagen, die vor dem 1. Juni 2012 
erstmals in Betrieb genommen wurden, ist die Prüfung nach Satz 1 spätestens bis zum 1. Juni 
2018 durchzuführen. Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.2 Satz 1 ist erstmals drei 
Jahre nach der Prüfung vor der Inbetriebnahme oder nach der Prüfung nach § 15 Absatz 15 der bis 
zum 31. Mai 2015 geltenden Betriebssicherheitsverordnung durchzuführen. 

... 

Geändert wurde: 

Anhang 2 (zu den §§ 15 und 16) 

Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen 

... 

Abschnitt 3 

Explosionsgefährdungen 

... 

5. Wiederkehrende Prüfungen 

 

5.1 Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind mindestens alle sechs Jahre auf Explosions-
sicherheit zu prüfen. Hierbei sind das Explosionsschutzdokument und die Zoneneinteilung zu be-
rücksichtigen. Bei der Prüfung ist festzustellen, ob 

a) die für die Prüfung benötigten technischen Unterlagen vollständig vorhanden sind und ihr Inhalt 
plausibel ist, 

b) die Prüfungen nach den Nummern 5.2 und 5.3 vollständig durchgeführt und die dabei festge-
stellten Mängel behoben wurden, oder ob das Instandhaltungskonzept nach Nummer 5.4 ge-
eignet ist und angewendet wird, 
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c) sich die Anlage in einem dieser Verordnung entsprechenden Zustand befindet und sicher 
verwendet werden kann und, 

d) die festgelegten technischen Maßnahmen geeignet und funktionsfähig und die festgelegten 
organisatorischen Maßnahmen wirksam geeignet sind. und 

e) das Instandhaltungskonzept nach Nummer 5.4 wirksam ist. 

Zusätzlich ist bei Anlagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 8 7 zu prüfen, ob die erforderli-
chen Maßnahmen zum Brandschutz eingehalten sind. 

Mit Ausnahme der Anlagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 8 7 dürfen die Prüfungen 
auch von einer zur Prüfung befähigten Person nach Nummer 3.3 durchgeführt werden. 

 
5.2 Zusätzlich zur Prüfung nach Nummer 5.1 Satz 1 sind Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, 
Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbindungseinrich-
tungen sind, auch  als Bestandteil von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen nach Nummer 
2 und von Anlagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7, unter Berücksichtigung von einer 
Anlage in einem explosionsgefährdeten Bereich und deren Wechselwirkungen mit anderen Anla-
genteilen, wiederkehrend mindestens alle drei Jahre zu prüfen. Die Prüfung kann von einer zur 
Prüfung befähigten Person nach Nummer 3.1 durchgeführt werden. 

 

5.3 Zusätzlich zu den Prüfungen nach Nummer 5.1 Satz 1 und Nummer 5.2 sind Lüftungsanlagen, 
Gaswarneinrichtungen und Inertisierungseinrichtungen sind, auch als Bestandteil von Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen nach Nummer 2 und von Anlagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 bis 7, unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit anderen Anlagenteilen, wie-
derkehrend jährlich zu prüfen. Die Prüfung kann von einer zur Prüfung befähigten Person nach 
Nummer 3.1 durchgeführt werden. 

 
5.4 Auf die wiederkehrenden Prüfungen nach den Nummern 5.2 und 5.3 kann verzichtet werden, 
wenn der Arbeitgeber im Rahmen der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ein Instandhal-
tungskonzept festgelegt hat, das gleichwertig sicherstellt, dass ein sicherer Zustand der Anlagen 
aufrechterhalten wird und die Explosionssicherheit dauerhaft gewährleistet ist. Die Wirksamkeit 
Eignung des Instandhaltungskonzepts ist im Rahmen der Prüfung nach Nummer 4.1 zu bewerten. 
Die im Rahmen des Änderungs- und Instandsetzungskonzepts durchgeführten Arbeiten und Maß-
nahmen an der Anlage sind zu dokumentieren und der Behörde auf Verlangen darzulegen. 
 

Bitte fragen Sie -> uns oder besuchen Sie zur -> Aus-/Weiterbildung, die Vorschriften verständlich 
und deren Umsetzung leicht machen. 
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